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RS OGH 1994/3/8 4Ob165/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1994

Norm

UrhG §6

UrhG §21

UrhG §80

Rechtssatz

Bei Sammelwerken hat der ehemalige Herausgeber (Urheber) auch nach seinem Ausscheiden so lange das

Nennungsrecht, als diese Au7agen von seinem Wirken als Herausgeber geprägt sind. Ein Recht des nunmehrigen

Herausgebers der Sammlung auf Nennung der ehemaligen Herausgeber besteht nach dem Gesetz nicht.
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